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1. Einleitung 

1.1 Vorbemerkung 

Der § 2 Abs. 4 Satz 5 Baugesetzbuch (BauGB) legt fest, dass die Umweltprüfung im 

Bauleitplanverfahren – wenn und soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer ande-

ren Planungsstufe durchgeführt wird oder worden ist – auf zusätzliche oder andere 

erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden soll. Durch die Abschichtungs-

regelung sollen Mehrfachprüfungen bei Plänen, die zu einer Planhierarchie gehören, 

vermieden werden.  

Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich nicht darauf, dass eine Umwelt-

prüfung auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur Ab-

schichtung der Umweltprüfung auf der nachgeordneten Planungsebene genutzt 

werden kann, sondern gilt auch umgekehrt. Die Intention des Gesetzgebers lässt 

auch eine Abschichtung nach „oben“ in dem Sinne zu, dass die Erkenntnisse einer 

vorlaufenden oder parallelen Umweltprüfung im Bebauungsplanverfahren im 

parallelen Flächennutzungsplan-(FNP-)Verfahren zur Begrenzung des Untersu-

chungsumfangs genutzt werden können. 

Der Umweltbericht zum Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 346 der Stadt Moers (Moerser 

Benden / Repelener Straße) gilt daher gleichermaßen für die 89. FNP-Änderung der 

Stadt Moers. „Zusätzliche oder andere Umweltauswirkungen“ sind im Verhältnis 

zum B-Plan-Verfahren nicht zu erwarten. Der B-Plan und damit die Umweltprüfung 

sind deutlich detaillierter angelegt. Aufgrund des Parallelverfahrens sind die Daten 

auch zeitlich übertragbar. Plankonforme Standortalternativen haben sich für die 89. 

FNP-Änderung nicht ergeben. Der Untersuchungsumfang der Umweltprüfung  

für den B-Plan Nr. 346 ist sowohl räumlich als auch inhaltlich höher als bei einer 

Umweltprüfung für die 89. FNP-Änderung; es besteht somit keine Notwendigkeit, die 

Umweltprüfung für die 89. FNP-Änderung zu ergänzen, zu vertiefen oder zu 

aktualisieren. 

 
Abb. 1a: Geltungsbereich des B-Planes Nr. 346 

 
Abb. 1b: Geltungsbereich der 89. FNP-Änderung 
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1.2 Anlass, Ziele und Inhalt des Bebauungsplans 

1.2.1 Anlass 

Die Stadt Moers plant die Erweiterung eines bestehenden Großparkplatzes an der 

Mühlenstraße, um für den Innenstadtbereich ein entsprechendes Parkplatzangebot 

vorhalten zu können. Da im zentralen Innenstadtbereich ein derartiges Angebot 

aufgrund divergierender Zielvorstellungen nicht geschaffen werden kann, muss auf 

zentrumsnahe Flächen zurückgegriffen werden. 

Auf Teilflächen der für die Erweiterung vorgesehenen Flächen findet bereits eine 

provisorische Parkplatznutzung statt; ein endgültiger Ausbau steht jedoch im 

Widerspruch zum verbindlichen Planungsrecht, da der derzeit rechtskräftige B-Plan 

Nr. 46 hier eine “Fläche für den Gemeinbedarf“ (Zweckbestimmung Kulturzentrum) 

festsetzt. Um die Parkplatzerweiterung planungsrechtlich zu sichern, hat die Stadt 

Moers am 20.6.2013 den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan Nr. 346 „Moerser 

Benden / Repelener Straße“ gefasst. Der Geltungsbereich umfasst rund 5,2 Hektar. 

1.2.2 Inhalt und Ziele 

Neben der planungsrechtlichen Sicherung der bereits beschriebenen Parkplatz-

erweiterung trifft der B-Plan Nr. 346 auch bestandserhaltende Festsetzungen für 

das angrenzende Wohngebiet an der Repelener Straße sowie das Büro- und 

Geschäftsgebäude nördlich der Parkflächen.  

Im Einzelnen sind folgende Festsetzungen geplant: 

Die derzeit gültige Festsetzung der „Fläche für Gemeinbedarf“ (Zweckbestimmung 

Kulturzentrum) mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und einer Geschoss-

flächenzahl (GFZ) von 2,0 entfällt zukünftig zugunsten von „Verkehrsflächen beson-

derer Zweckbestimmung“ (Parkfläche). Im Bereich der Parkplatzerweiterung werden 

Parkstände und Fahrspuren erstmalig bzw. neu für rund 450 öffentliche Stellplätze 

hergestellt.  

Die Erschließung des Plangebietes bleibt unverändert bestehen; die Parkflächen 

sind vom Nordring oder von der Straße Moerser Benden aus zu erreichen.1 In den 

Randbereichen der neuen Parkflächen werden (öffentliche) „Grünflächen“ ein-

schließlich einer Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Weitere 

Begrünungen innerhalb der Parkflächen sind geplant, jedoch nicht Gegenstand der 

Festsetzungen.  

                                                 
1 Änderungen ergeben sich im Hinblick auf die künftige Entwässerung der Parkflächen. Die derzeit im 

Plangebiet praktizierte Entwässerung der Oberflächen entspricht nicht mehr den anerkannten Regeln 
der Technik; ein Anschluss weiterer zu entwässernder Flächen an das System würde zudem zu einer 
Überlastung führen. Die Neukonzeption der Versickerung sieht eine Rohr-Rigolen-Versickerungs-
anlage vor, die Regenwasser unterirdisch zwischenspeichert und dem Boden verzögert zuführt. 
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Weitere Verkehrsflächen ohne besondere Zweckbestimmung werden im Bereich der 

Repelener Straße, der Mühlenstraße und der Straße Moerser Benden festgesetzt 

bzw. beibehalten.  

Die Wohnbebauung an der Repelener Straße soll auch künftig als „Allgemeines 

Wohngebiet“ mit einer GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,8 gesichert werden. 

Veränderungen ergeben sich hier bezüglich der überbaubaren Grundstücksfläche. 

Das definierte Baufeld erstreckt sich bislang über die gesamte Grundstücksfläche; 

damit sind Bebauungen in der zweiten Reihe möglich, die städtebaulich im Regelfall 

unerwünscht sind. Dementsprechend wird das Baufeld auf die bestehende Bebau-

ung reduziert. Darüber hinaus werden zwei Parzellen zusätzlich in das „Allgemeine 

Wohngebiet“ integriert (Flurstücke 72 und 452). Eine Wegeparzelle innerhalb des 

Wohngebietes wird als „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung“ (Anlieger-

weg) festgesetzt. 

Das Büro- und Geschäftsgebäude an der Mühlenstraße wird künftig als „Misch-

gebiet“ festgesetzt; das Planungsrecht wird somit auch hier an die real vorhandenen 

Verhältnisse angepasst (bisherige Festsetzung: „Fläche für Gemeinbedarf – Zweck-

bestimmung Verwaltung“). Das Maß der baulichen Nutzung wird aus dem B-Plan 

Nr. 46, 2. Änderung übernommen (GRZ 0,6/ GFZ 2,0) (STADT MOERS 2014).  

Darüber hinaus werden Festsetzungen zum passiven Schallschutz getroffen.  

 

Abb. 2: Lage des Plangebietes im Moerser Stadtgebiet 
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Tab: 1: Flächenbilanz innerhalb des B-Plangebietes (schr iftl. Mitt. S TADT MOERS vom 6.3.2014) 

Festsetzung Fläche [m 2] Anteil [%] 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 10.135 19,7 

Mischgebiet (MI) 7.285 14,2 

Straßenverkehrsfläche 13.605 26,4 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (P1) 13.740 26,7 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (P2) 3.495 6,8 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Anliegerweg) 295 0,6 

Öffentliche Grünfläche 2.925 5,6 

Summe 51.480 100 

Abb. 3: B-Plan Nr. 346 (Planausschnitt, S TADT MOERS 2014) 

 

Abb. 3: B-Plan Nr. 346 (Planausschnitt, S TADT MOERS 2014) 
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1.3 Gesetzliche Grundlagen 

Mit der Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 20.7.2004 wurden die euro-

parechtlichen Vorgaben zur Umweltprüfung im Bereich der Bauleitplanung umge-

setzt. Eine wesentliche Neuerung stellt dabei die Einführung der Umweltprüfung für 

die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung aller Bauleitpläne dar.  

Grundlage für die Erstellung des Umweltberichtes stellt der § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

dar, in dem die Vorgaben zu den Belangen des Umweltschutzes einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, die bei der Aufstellung der Bauleitpläne 

zu berücksichtigen sind, dargestellt sind. 

Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert das umweltrelevante Abwägungs-

material. Er stellt die umweltrelevanten Aspekte der Planung umfassend und 

systematisch dar, sodass die Belange der betroffenen Schutzgüter in der Abwägung 

berücksichtigt werden können.  

Der Bau eines Parkplatzes ab 0,5 ha (hier: Flächeninanspruchnahme für 

Parkplatzerweiterung rund 2 ha) begründet nach Nr. 18.8 i. V. m. Nr. 18.4 der 

Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ein 

vorprüfungspflichtiges Vorhaben. In § 17 (1) UVPG ist geregelt, dass im Fall der 

Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bebauungsplänen im Sinne des § 2 (3) 

3, insbesondere bei Vorhaben nach den Nummern 18.1 bis 18.9 der Anlage 1, die 

Umweltverträglichkeitsprüfung im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung nach 

den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchgeführt wird. 
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1.4 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festg eleg-
ten und für den Plan relevanten Ziele des Umweltschutzes 

In der nachfolgenden Tabelle werden die in Fachgesetzen und Fachplänen festge-

legten relevanten Ziele des Umweltschutzes dargestellt. 

Tab. 1: Ziele des Umweltschutzes  

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich zu schützen; zum Zweck der Erholung in der 
freien Landschaft sind geeignete Flächen vor allem im besiedelten 
und siedlungsnahen Bereich zu schützen u. zugänglich zu machen.

Bundesimmissions- 
schutzgesetz 
(BImSchG) 
inkl. Verordnungen 

Schutz u. a. des Menschen vor schädlichen Umweltauswirkungen 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 
(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, 
Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

Technische Anleitung 
zum Schutz gegen 
Lärm (TA Lärm) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

Menschen 

DIN 18005 “Schall-
schutz im Städtebau“

Ausreichender Schallschutz als Voraussetzung für gesunde 
Lebensverhältnisse für die Bevölkerung. Orientierungswerte für die 
Beurteilung des Schallschutzes in der städtebaulichen Planung  

Tiere / 
Pflanzen / 
biolo-
gische 
Vielfalt 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind insbes. 
lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschl. 
ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zw. den Popu-
lationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermög-
lichen, Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, 
Biotopen und Arten entgegenzuwirken sowie Lebensgemeinschaf-
ten und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigen-
heiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten. 

 Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbes. die Belange des 
Umweltschutzes einschl. des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, u. a. die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die biolo-
gische Vielfalt sowie die Vermeidung, und der Ausgleich voraus-
sichtl. erheblicher Beeinträchtigungen zu berücksichtigen. 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden. 

Bundesbodenschutz-
gesetz (BBodSchG) 

Langfristiger Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen im 
Naturhaushalt, insbes. als Lebensgrundlage und -raum für Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen 
Wasser- und Nährstoffkreisläufen, Ausgleichsmedium für stoffliche 
Einwirkungen (Grundwasserschutz), Archiv für Natur- und Kultur-
geschichte, Standorte für land- und forstwirtschaftliche sowie sied-
lungsbezogene und öffentliche Nutzungen. 

Boden  

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind insbesondere Böden so zu erhalten, dass 
sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können.  
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Tab. 1: Ziele des Umweltschutzes (Forts.) 

Schutzgut Quelle Zielaussage 

Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) 

Zur Reinhaltung des Grundwassers dürfen Stoffe nur so gelagert 
oder abgelagert werden, dass eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

Wasser 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit  
des Naturhaushalts durch Bewahren der Gewässer vor Beein-
trächtigungen und Erhalt ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit 
und Dynamik; für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für 
einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge 
zu tragen. 

Baugesetzbuch 
(BauGB) 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Auf-
stellung der Bauleitpläne, insbesondere die Vermeidung von 
Emissionen. 

Bundesimmissions- 
schutzgesetz 
(BImSchG) 
inkl. Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des 
Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung 
hinsichtlich des Entstehens von Immissionen (Gefahren, erhebliche 
Nachteile u. Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen u. ä. Erscheinungen). 

Technische Anleit-
ung zum Reinhalten 
der Luft (TA Luft) 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie deren 
Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für die gesamte 
Umwelt. 

Luft / 
Klima 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) 

Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind insbes. Luft und Klima auch durch Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu schützen.

Land-
schaft 

Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)  

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Land-
schaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage 
des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Genera-
tionen im besiedelten und unbesiedelten Bereich u. a. zur dauer-
haften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des 
Erholungswertes von Natur und Landschaft. 

Bundesimmissions- 
schutzgesetz 
(BImSchG) 

Schutz u. a. der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelt-
auswirkungen (Immissionen) 

Kultur- 
und 
sonstige 
Sachgüter  Baugesetzbuch 

(BauGB) 
Die Bauleitpläne sollen dazu beitragen, die städtebauliche Gestalt 
und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. 
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1.5 Planerische Zielvorgaben des Umweltschutzes und der en 
Berücksichtigung bei der Planaufstellung 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) stellt das 

Plangebiet als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ dar. Die Repelener Straße ist als 

regionalplanerisch bedeutsame Straße dargestellt (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 

2000).  

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Moers stellt den künftigen 

Geltungsbereich des B-Plans als Wohnbaufläche, Fläche für den Gemeinbedarf 

(Zweckbestimmung Verwaltungsgebäude) und Verkehrsfläche (Parkplatz) dar; zu-

sätzlich zählt das Plangebiet laut Kartendarstellung zu einem förmlich festgelegten 

Ersatz- und Ergänzungsgebiet. Dieses wurde jedoch in der Zwischenzeit auf-

gehoben. Der Bebauungsplan Nr. 346 ist derzeit nicht vollständig aus dem wirk-

samen FNP zu entwickeln. Für die abweichenden Darstellungen wird deshalb im 

Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz1 BauGB die 89. FNP-Änderung durch-

geführt. Der größte Teil des Änderungsbereiches wird als Fläche für den ruhenden 

Verkehr mit einem Piktogramm Parkplatz dargestellt. Das Geschäfts- und Büro-

gebäude an der Mühlenstraße soll als gemischte Baufläche dargestellt werden. Eine 

Grundstücksparzelle im westlichen Randbereich des Änderungsbereiches wird in 

die angrenzende Wohnbaufläche integriert (s. Abb. unten).  

 

Abb. 4: Wirksamer FN P und 89. FNP-Änderung 

Innerhalb des Plangebietes und darüber hinaus besteht der rechtskräftige Bebau-

ungsplan Nr. 46 „Mühlenstraße“ mit folgenden Festsetzungen:  

Die Ein- und Mehrfamilienhausbebauung an der Repelener Straße ist als „Allge-

meines Wohngebiet“ (GRZ 0,4/ GFZ 0,7) festgesetzt. Der größte Teil des Plange-

bietes ist als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Kulturzen-

89. FNP-Änderung 
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trum“ festgesetzt (GRZ 0,6). Für den B-Plan Nr. 46 wurden zwei Änderungsver-

fahren durchgeführt.  

Während der Geltungsbereich der 1. Änderung den künftigen Geltungsbereich des 

B-Planes Nr. 346 nicht berührt (s. Abb. unten); liegt der Geltungsbereich der 2. Än-

derung innerhalb des aktuellen Plangebietes. Er umfasst das Büro- und Geschäfts-

gebäude an der Mühlenstraße; hier wurde eine Anpassung der Zweckbestimmung 

von „Kulturzentrum“ in „Verwaltungsgebäude“ vorgenommen. Im Süden des B-Plan-

Gebietes sind Stellplatzflächen festgesetzt.  

 

Abb. 5: Geltungsbereich des rechtskräftigen B-Planes Nr. 46 und der zwei zugehörigen 
Änderungen 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Land-

schaftsplans Kamp-Lintfort/Moers/Neukirchen-Vluyn (KREIS WESEL 2012), so dass 

innerhalb des Plangebietes keine Festsetzungen von Natur- oder Landschafts-

schutzgebiete, geschützten Landschaftsbestandteilen oder Naturdenkmalen 

bestehen.   

Von der Planung sind keine FFH-Gebiete betroffen.  

Innerhalb oder im näheren Umfeld befinden sich keine gesetzlich geschützten 

Biotope gemäß §30 BNatSchG (LANUV o. J.). 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands 

2.1.1 Schutzgut „Menschen“ 

Wohngebäude liegen innerhalb des Plangebietes an der Repelener Straße; es 

handelt sich um Ein- oder Mehrfamilienhäuser, die mit großzügigen Gartengrund-

stücken ausgestattet sind. Innerhalb des Wohngebietes besteht ein kleiner Gewer-

bebetrieb in Form einer Druckerei. In dem bestehenden Gebäudekomplex an der 

Mühlenstraße sind Büro- und Geschäfträume untergebracht, eine Wohnfunktion 

besteht hier nicht.  

Große Teile des Plangebietes werden bereits aktuell als Parkplatz genutzt, neben 

bereits befestigten / versiegelten Flächen im Süden des Plangebietes stehen auch 

provisorisch befestigte bzw. geschotterte Flächen als Parkraum zur Verfügung.  

Neben den beschriebenen Nutzungen ist innerhalb des Plangebietes noch das 

Gelände des Fechtclubs Moers mit der alten Fechthalle als freizeitrelevante Infra-

struktur zu nennen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bausubstanz der Fecht-

halle als marode einzustufen ist und ein Ersatzneubau bereits an anderer Stelle im 

Moerser Stadtgebiet fertig gestellt wurde. Aktuell steht die alte Fechthalle zum 

Abriss an, so dass ihre Bedeutung als freizeitrelevante Infrastruktur innerhalb des 

Plangebietes nicht mehr gegeben ist.  

Eine Erholungsfunktion erfüllt das Plangebiet nicht. Die ehemaligen Gartenflächen 

innerhalb des Plangebietes wurden zwischenzeitlich für eine provisorische Park-

platznutzung hergerichtet und stehen für eine Erholung der jeweiligen Gartennutzer 

nicht mehr zur Verfügung.  

Das Plangebiet ist durch Verkehrslärm und durch vereinzelte Gewerbebetriebe 

innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches lärmvorbelastet. Im Rahmen der 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 346 ist daher eine schalltechnische Unter-

suchung in Hinblick auf die durch die Planung zu erwartenden Geräuschemissionen 

und –immissionen (Verkehrs- und Gewerbelärm) durchgeführt worden. Gemäß der 

schalltechnischen Untersuchung (TAC 2014) werden infolge der hohen 

Grundverkehrsbelegung der L 475 an den Gebäudefassaden, die zur Repelener 

Straße und Mühlenstraße gerichtet sind, die Orientierungswerte der DIN 18005 

bereits deutlich überschritten.  

2.1.2 Schutzgut „Boden“ 

Gemäß Bodenkarte L 4504 Moers (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW 1974) kommt 

innerhalb des Plangebietes Gley vor, der vielfach als Pseudogley-Gley ausgeprägt 

sein kann. Die Karte der schutzwürdigen Böden vom GEOLOGISCHEN DIENST (2004) 

nimmt für diesen Bodentyp keine Bewertung der Schutzwürdigkeit vor. 
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Im Rahmen der Ortsbegehung zeigte sich, dass ein Großteil der anstehenden Böden 

bereits durch Versiegelung und Teilversiegelung im Hinblick auf seine natürlichen 

Bodenfunktionen stark beeinträchtigt ist. Von den natürlichen Bodenverhältnissen, 

wie sie in der Bodenkarte beschrieben werden, kann demnach nicht mehr 

ausgegangen werden. Schutzwürdige Böden sind durch die Planung nicht betroffen.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine bekannten Bodendenkmäler. Süd-

lich des Plangebietes liegen das Baudenkmal und der Denkmalbereich „Wall- und 

Grabenanlage“ (Denkmalbereich Nr. 1; Baudenkmal Nr. 103; s. auch Kap. Kultur-

güter). Konkrete Hinweise auf im Zusammenhang mit der Wall- und Grabenanlage 

bestehende Bodendenkmäler innerhalb des Plangebietes bestehen derzeit nicht.  

Altlasten sind nicht vorhanden und werden auch nicht vermutet.  

2.1.3 Schutzgut „Wasser“ 

Grundwasser 

Gemäß Bodenkarte (GEOLOGISCHES LANDESAMT NRW 1974) lagen die Grund-

wasserstände ehemals zwischen 4 und 13 dm unter Flur, jetzt vielfach abgesenkt 

auf mehr als 20 dm unter Flur. Weitere Angaben liegen nicht vor. 

Oberflächengewässer 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Östlich des B-Plan-Gebietes verläuft in etwa 100 m Entfernung der Moersbach, 

dessen Überschwemmungsgebiet bis an die östliche Plangebietsgrenze heranreicht 

und in geringem Ausmaß auch die Straße Moerser Benden berührt. Dementspre-

chend wurde der Überschwemmungsbereich (HQ100) des Moersbaches nachrichtlich 

in den aktuellen B-Plan übernommen. Bei extremen Hochwässern kann es darüber 

hinaus zu einer teilweisen Flutung des nördlichen Parkplatzbereiches innerhalb des 

Plangebietes kommen (BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF 2013).  

2.1.4 Schutzgut „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“ 

Pflanzen/ Biotoptypen 

Für das B-Plan-Gebiet wurde im Oktober 2013 eine Biotoptypenkartierung durch-

geführt. Dabei wurden Lebensräume ähnlicher Struktur und biotischer Ausstattung 

zu einem Typus zusammengefasst, beschrieben und gegenüber andersartigen 

Biotoptypen abgegrenzt. Die Codierung und Bewertung richtet sich nach der „Nume-

rischen Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung“ (LANUV 2008). 

Große Teile des Plangebietes werden auch heute schon als Parkfläche genutzt. 

Neben asphaltierten und engfugig gepflasterten Stellflächen (1.1 – versiegelte 

Fläche) ist im Zentrum des Gebietes auch eine geschotterte Fläche (1.3) vor-

handen, die ebenfalls zum Parken genutzt wird.  
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Die asphaltierten Parkflächen im Süden des Plangebietes sind durch Straßen-

begleitgrün eingefasst und gegliedert (2.2 - Straßenbegleitgrün ohne Gehölze/ 2.3 – 

Straßenbegleitgrün mit Gehölzanteil) (s. Abb. unten).  

Darüber hinaus bestehen im Bereich der Stellflächen einzelne Bäume – vorwiegend 

Platanen (7.4 – Einzelbaum). Ein Gehölzstreifen (7.2) fasst die geschotterte Park-

fläche ein. Ein zum Zeitpunkt der Ortsbegehung vorhandener bestockter Erdwall 

wurde zwischenzeitlich abgetragen. 

 

Abb. 6: Geschotterte Parkplatzfläche im No rden des Plangebietes von Osten her gesehen 

 

Abb. 7: Asphaltierte Parkflächen des Finanzamtes 
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Abb. 8: Gepflasterte Parkflächen vor der alten Fechthalle  

Zwischen der geschotterten und der asphaltierten Parkfläche lagen ehemalige 

Gartenflächen. Diese waren – bis auf ein Grundstück – nicht mehr genutzt und 

wiesen ein Mosaik von Brachenstadien unterschiedlichen Alters auf (5.1-

Gartenbrachen). Die Flächen waren mit der ehemaligen Infrastruktur durchsetzt 

(verfallene Lauben, Wege, Zäune) und in Teilbereichen erheblich vermüllt. 

Im November 2013 wurden die Gartenflächen sowie der nördlich angrenzende 

Gehölzstreifen unter Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange sowie der 

Baumschutzsatzung der Stadt Moers gerodet. Von dem beschriebenen Gehölz-

bestand wurde eine ältere Eiche im südlichen Randbereich der Gärten erhalten. Die 

Rodung der Flächen hat den Festsetzungen des bestehenden B-Plans nicht wider-

sprochen. Im Anschluss wurden die Flächen ebenfalls provisorisch geschottert.  
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Abb. 9: Lagerflächen mit Abrissmaterial der Gartenlaub en im Bereich der brachgefallenen 
Gärten 

 

Abb. 10: Blick von Norden her auf die verbuschenden G artenbrachen 

Südlich der Gartenbrachen grenzt das Gelände des Fechtclubs Moers an. Die hier 

vorhandene alte Fechthalle (1.1 – versiegelte Fläche) ist als marode und baufällig 

einzustufen und konnte zwischenzeitlich durch einen Neubau an anderer Stelle im 

Moerser Stadtgebiet ersetzt werden, so dass die alte Fechthalle nun zum Abriss 

ansteht. Die alte Fechthalle wird von einer Grünfläche umgeben, die teils aus 

gepflegten Rasenflächen und teils aus einem älteren Gehölzbestand besteht (4.7 – 
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Grünanlage, strukturreich mit Baumbestand). Die größeren Gehölze setzen sich vor 

allem aus einheimischen Arten wie Hainbuchen, Eichen und Ahorn zusammen, 

auch für Grünflächen typische Nadelgehölze wie Eiben und Lärchen kommen hier 

vor. Das Baumolz ist als gering bis mittel einzustufen. Im Einfahrts- und Eingangs-

bereich zu der Fechthalle bestehen geschotterte Flächen und Wege.  

Als weitere Gebäude sind die Wohnhäuser an der Repelener Straße sowie das vier-

geschossige Bürogebäude an der Mühlenstraße zu nennen. Die Wohnhäuser sind 

mit großzügigen Gartengrundstücken umgeben; welche sich durch einen hohen und 

zum Teil bereits älteren Gehölzbestand auszeichnen (1.1/4.4 – versiegelte Flächen/ 

Ziergärten). 

Bewertung 

Für die Bewertung der aufgenommenen Biotoptypen wird auf die Biotopwertliste des 

LANUV (2008) zurückgegriffen.  

Tab. 2: Ökologische Bewertung der Biot optypen – Bestandsbewertung Oktober 2013 

Biotoptypen 
– Code 

 

Biotopwert 

1.1 versiegelte Fläche (Gebäude, Straßen, Wege) 0 

1.3  teilversiegelte Fläche (wassergebundene Decken, Schotterflächen) 1 

2.2 Straßenbegleitgrün ohne Gehölzbestand 2 

2.3 Straßenbegleitgrün mit Gehölzbestand 4 

4.4 Ziergarten mit >50% heimischen Gehölzen 3 

4.7 Grünanlage, strukturreich mit altem Baumbestand 5 

5.1 Gartenbrache (4) 5* 

7.2 Gehölzstreifen mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen >50% 5 

7.4 Einzelbaum, lebensraumtypisch (5) 4** 

* Aufwertung um einen Wertpunkt aufgrund des Gehölzanteils, Flächen wurden im November 2013 
abgeräumt 

** Abwertung um einen Punkt aufgrund des geringen Alters und des Standorts 

Tiere/ planungsrelevante Arten 

Gemäß vorliegender Artenschutzprüfung (Stufe I, LÖKPLAN 2014) ist ein Vorkom-

men der in Tabelle 3 gelisteten Arten innerhalb des Plangebietes möglich bzw. 

nachgewiesen:  
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Tab. 3: Potenzielle Vorkommen von planungsrelevanten Arte n nach L ÖKPLAN (2014)  

Art  Status im Plangebiet 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Vorkommen potenziell möglich 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii Vorkommen potenziell möglich 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus Vorkommen potenziell im Sommer möglich 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus Vorkommen potenziell im Sommer möglich 

Fransenfledermaus  Myotis natteri Vorkommen potenziell im Sommer möglich 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula Vorkommen potenziell möglich 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Vorkommen potenziell möglich 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Vorkommen potenziell möglich 

Braunes Langohr Plecotus auritus Vorkommen potenziell möglich 

Waldkauz Strix aluco Vorkommen beobachtet 

Das Vorkommen der genannten Fledermausarten wurde unter Berücksichtigung der 

vorherrschenden Lebensraumverhältnisse (vor Freiräumung der Flächen) sowie auf 

der Grundlage der messtischblattbezogenen Angaben zu planungsrelevanten Arten 

des LANUV (s. LÖKPLAN 2014) abgeschätzt. Zudem wurden Gebäudekontrollen 

(Fechthalle) und Kontrollen von Gehölzen mit Baumhöhlen durchgeführt, die jedoch 

ohne Nachweise von Fledermäusen blieben.  

Der Waldkauz ist nach Aussagen von Anwohnern innerhalb des Plangebietes 

vertreten. Gemäß LÖKPLAN (2014) ist das Plangebiet jedoch als alleiniger Lebens-

raum für den Waldkauz zu klein, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszu-

gehen ist, dass das Plangebiet nur einen Teil seines Gesamtlebensraumes darstellt. 

Es liegen keine Angaben darüber vor, ob die Art innerhalb des Plangebietes brütet; 

ein vorhandener Eulennistkasten ist beschädigt und somit derzeit nicht nutzbar.  

Hinsichtlich des übrigen Arteninventars ist aufgrund der vorhandenen Lebensräume 

und der herrschenden anthropogenen Störungen von einem überwiegend ubiquitä-

ren und weitgehend störungsunempfindlichen Spektrum auszugehen, wie es im 

Siedlungsbereich typisch und häufig anzutreffen ist.  

Biologische Vielfalt 

Die Artenvielfalt ist innerhalb des Plangebietes als gering einzuschätzen. Die ver-

siegelten und gepflasterten Flächen bieten keinen Raum für eine spontane Vegeta-

tionsentwicklung und somit keinen Lebensraum. Auch die geschotterten Flächen 

sind aufgrund des hohen Nutzungsdruckes nur in den Randbereichen als Vegeta-

tionsstandort einzustufen. In den Hausgärten ist die biologische Vielfalt aufgrund 

von Nutzung und Pflege der Gärten ebenfalls stark eingeschränkt.  
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2.1.4 Schutzgut „Landschaft“ (Orts- / Landschaftsbild) 

Unter dem Schutzgut Landschaft kann einerseits der Landschaftshaushalt, anderer-

seits die äußere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft – 

das Landschafts- oder Ortsbild – verstanden werden (GASSNER et al. 2005). Nach-

folgend wird primär auf das Landschafts- bzw. Ortsbild eingegangen, da bereits we-

sentliche Aspekte des Landschaftshaushaltes durch die abiotischen und biotischen 

Schutzgüter abgedeckt werden. 

Der Geltungsbereich des B-Planes liegt zentrumsnah in einem bereits anthropogen 

stark vorgeprägten Umfeld. Bestehende Nutzungsstrukturen sind zum einen der 

provisorische Parkplatz, der große Teile des Plangebietes einnimmt und visuell 

dominiert, umgebende Gebäude unterschiedlicher Bauart und Zweckdienlichkeit 

(Büro- und Geschäftsgebäude, Wohngebäude, Sporthalle); hinzu kommen genutzte 

Gartenbereiche sowie Gehölzstrukturen in den Randbereichen der Parkplatzflächen.  

Die provisorische Herrichtung der geschotterten Parkplatzflächen, sowie die bau-

fällige Fechthalle hinterlassen beim Betrachter einen ungeordneten und wenig 

attraktiven Eindruck in einem sonst städtebaulich geordneten, jedoch stark durch 

Bebauung anthropogen geprägten, naturfernen Umfeld mit hohem Eigenartsverlust. 

Der ästhetische Wert ist aktuell gering.  

 

Abb. 11: Wohnbebauung an der Repelener Straße 
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Abb. 12: Geschäftsgebäude im Norden des Plangebietes 

2.1.5 Schutzgut „Klima / Lufthygiene“ 

Gemäß Synthetischer Klimafunktionskarte (RVR o. J.) ist das Plangebiet Teil des 
Klimatops Stadtrandklima, welches sich durch einen relativ hohen Grünflächenanteil 
und eine relativ geringe Versiegelungsrate und damit recht günstige bioklimatische 
Verhältnisse auszeichnet. Zwar ist innerhalb des Wohngebietes eine gute Durch-
grünung gegeben, die Versiegelungsrate ist jedoch – bezogen auf das gesamte B-
Plan-Gebiet - relativ hoch, so dass sich im Sommer Aufheizungseffekte und 
zusätzliche Wärmebelastungen ergeben. Da die im Bereich der geschotterten 
Parkflächen vorhandenen einzelnen Gehölze und auch die Gehölzstrukturen im 
Bereich der Gartenflächen bereits beseitigt wurden, ist eine Verstärkung der 
Aufheizungseffekte zu erwarten.  

Darüber hinaus ist von Vorbelastungen des Plangebietes in Form von verkehrs-
bedingten Schadstoffemissionen auszugehen. Sowohl der Parksuchverkehr auf den 
Stellflächen als auch der Verkehr auf der angrenzenden L 475 (Mühlenstraße und 
Repelener Straße), die als Hauptverkehrsstraße mit überwiegend überörtlicher 
Funktion eingestuft ist, tragen zu den Belastungen bei.  

2.1.6 Schutzgut „Kultur- und sonstige Sachgüter“ 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Kulturgüter vorhanden. Südlich des Gebietes 
liegt der Nordring mit dem Stadtgraben, der als Denkmalbereich (Nr. 1) „Wall und 
Graben“ und als Baudenkmal (Nr. 103) „Wall und Graben“ in der Denkmalliste der 
Stadt verzeichnet ist (STADT MOERS 2013). 

Angaben über sonstige Sachgüter innerhalb des Plangebietes liegen nicht vor.    
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Nichtdurchführung der Pl anung („Nullvariante“) 

Derzeit bestehen von Seiten der Stadt Moers keine Pläne für die Errichtung eines 

Kulturzentrums innerhalb des Plangebietes. Dementsprechend würde der bisherige 

Umweltzustand des Plangebietes auch langfristig weiter bestehen.  

2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei  
Durchführung der Planung 

2.3.1 Schutzgut „Menschen“ 

Baubedingt ergeben sich Belastungen durch Lärm- und Schadstoffemissionen für 

die direkten Anwohner des Plangebietes, die aufgrund ihres temporären Charakters 

nicht als erhebliche Auswirkung eingestuft werden.   

Anlagebedingt ergibt sich im Wesentlichen die planungsrechtliche Sicherung der be-

stehenden Verhältnisse. Durch die Überplanung der Fechthalle mit umgebendem 

Gehölzbestand und der Überplanung der Kleingärten ergeben sich lokalklimatische 

Veränderungen, die jedoch nicht als erhebliche Auswirkung einzustufen sind (s. a. 

Klima / Lufthygiene).  

Hinsichtlich der nutzungsbedingten Auswirkungen zeigen die Ergebnisse der schall-

technischen Untersuchung (TAC 2014) für den Gewerbelärm, dass tagsüber und 

nachts die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsrichtwerte der TA 

Lärm für Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete im Plangebiet eingehalten 

werden.  

Die Ergebnisse der Gesamtverkehrsbelastung zeigen, dass durch den öffentlichen 

Verkehr bedingt, Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 (Teil 1) 

sowohl an den straßenzugewandten als auch an den dem Parkplatz zugewandten 

Fassadenseiten vorliegen. Besonders betroffen sind dabei die zur Repelener Straße 

und Mühlenstraße gerichteten Fassadenseiten. An dieser Stelle sei darauf hin-

gewiesen, dass bereits im Ausgangszustand durch den Verkehr auf der Repelener 

straße und Mühlenstraße die Orientierungswerte der DIN 18005 und auch die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV nicht eingehalten werden. Eine relevante 

Erhöhung des Beurteilungspegels durch die geplante Parkplatzerweiterung erfolgt 

hier nicht. Es wird zudem keine Änderung der Verkehrssituation auf der Repelener 

Straße und der Mühlenstraße erwartet.  

Aufgrund der Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 

18008 für Verkehrslärm werden für künftige Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an 

der vorhandenen Bebauung im Plangebiet passive Schallschutzmaßnahmen zur 

Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bebauungsplan fest-

gesetzt.  

Insgesamt ergeben sich für das Schutzgut Menschen keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen.  
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2.3.2 Schutzgut „Boden“ 

Eine potenzielle Gefährdung der anstehenden Böden ergibt sich durch einen mög-

lichen baubedingten Schadstoffeintrag (Treibstoff, Maschinenöl) in den Boden. Dem 

kann durch entsprechende Schutzmaßnahmen während der Bauphase sowie durch 

regelmäßige Wartung der Baumaschinen entgegengewirkt werden.  

Anlagebedingt ergibt sich – gemessen an den tatsächlichen Verhältnissen – eine 

Erhöhung der Versiegelungsrate. Beim Vergleich zwischen altem und neuem 

Planungsrecht zeigt sich jedoch eine Verringerung der möglichen Versiegelung 

(etwa 5.500 m2), so dass sich aus dem Vorhaben keine erheblichen Umwelt-

auswirkungen ergeben (vgl. Kapitel Ermittlung des Kompensationsbedarfs).   

Nutzungsbedingt ergibt sich eine potenzielle Gefährdung des Eintrages von Schmier- 

und Treibstoffen der Fahrzeuge in den Boden, darüber hinaus sind Einträge durch 

Bremsen- und Reifenabrieb möglich. Die geplante Versiegelung im Bereich der Park-

platzflächen wird künftig einen solchen Stoffeintrag verhindern, was als positiver 

Effekt zu werten ist.  

Es ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden.   

2.3.3 Schutzgut „Wasser“ 

Baubedingt besteht das potenzielle Risiko von Schadstoffeinträgen in das Grund-

wasser während der Baumaßnahmen. Durch sachgemäßen Umgang und regel-

mäßige Wartungsintervalle der Baumaschinen kann das baubedingte Risiko des 

Schadstoffeintrages in das Grundwasser verringert werden. Darüber hinaus ist zu 

berücksichtigen, dass der bauliche Eingriff auf Flächen stattfindet, die – je nach 

Hochwasserlage – vom Moersbach überflutet werden können. Dementsprechend 

sind Maschinen und Baustoffe vorsorglich hochwasserfrei zu lagern.  

Anlagebedingt führt die geplante erhöhte Versiegelungsrate gegenüber den tat-

sächlichen Verhältnissen zu einer Verringerung der Grundwasserneubildungsrate; 

eine Versickerung des unverschmutzten Oberflächenwassers ist über einen neues 

Rohr-Rigolen-System geplant, so dass die Auswirkungen nicht als erheblich zu 

werten sind.2 

Nutzungsbedingt ergibt sich die Anforderung zu einer Neuregelung der Regen-

wasserbehandlung; entsprechende Planungen entsprechen dem heutigen Stand der 

Technik, so dass auch hier keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind.  

Es ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser.   

                                                 
2 Wie bereits beim Schutzgut Boden beschrieben, ergibt der Vergleich zwischen altem und neuem 

Planungsrecht eine Verringerung der möglichen Versiegelungsrate innerhalb des Plangebietes.  
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2.3.4 Schutzgut „Pflanzen / Tiere / biologische Vielfalt“ 

Baubedingt erfolgt eine Beeinträchtigung von angrenzenden Lebensräumen durch 

optische und akustische Störeffekte. Aufgrund des anzunehmenden ubiquitären und 

weitgehend störungsunempfindlichen Artenspektrums sind jedoch keine erheblichen 

Auswirkungen zu erwarten. Einem Verlust von potentiellen Fledermausquartieren 

infolge der Fäll- und Abrissarbeiten ist durch das Anbringen von geeigneten Kästen 

entgegenzuwirken; ein defekter Eulennistkasten ist zu ersetzen. Durch Beachtung 

entsprechender Zeiträume für Abriss und Fällung sowie den Einsatz einer öko-

logischen Baubegleitung werden Beeinträchtigungen von planungsrelevanten Arten 

bzw. die Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ausgeschlossen.   

Im Hinblick auf die anlagenbedingten Auswirkungen ist noch einmal auf die Erhö-

hung der Versiegelungsrate gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen (Verlust von 

Lebensraum) und der Verringerung der Versiegelungsrate in der Gegenüberstellung 

der beiden Bebauungspläne hinzuweisen. Die innerhalb des Plangebietes gefällten 

bzw. zu fällenden Gehölze werden gemäß Baumschutzsatzung der STADT MOERS 

(2008) innerhalb des Plangebietes und in seinem Umfeld ersetzt. Die Anpflanzung 

der Ersatzgehölze erfolgt größtenteils im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie 

innerhalb der zukünftigen Parkplatzflächen und wirkt sich eingriffsmindernd aus. Es 

sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.  

Nutzungsbedingt ergibt sich durch die vergrößerten Parkplatzflächen eine stärkere 

Frequentierung der Flächen mit Fahrzeugen und Personen, die Störeffekte verur-

sachen können. Da derartige anthropogene Störwirkungen bereits im Ausgangs-

zustand bestehen und das vorhandene Artenspektrum sich unter diesen Bedingun-

gen angesiedelt hat, ist nicht von Störungen in erheblichem Maße auszugehen.  

Insgesamt ergeben sich keine erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut.  

2.3.5 Schutzgut „Ortsbild“ (Landschaftsbild) 

Aus dem Baustellenverkehr resultieren zusätzliche optische und akustische 

Belastungen sowie Schadstoffemissionen. Da es sich nicht um dauerhafte 

Auswirkungen handelt, sind sie nicht als erhebliche Auswirkungen einzustufen.   

Anlagebedingt erfährt das Plangebiet eine städtebauliche Sicherung und teilweise 

auch Neuordnung, die als positiver Effekt zu bewerten ist. Durch die festgesetzten 

Grünflächen und Pflanzmaßnahmen wird außerdem eine gestalterische Einbindung 

der geplanten Parkplatzflächen erreicht.  

Aufgrund der Erweiterung der bestehenden Parkflächen im Bereich der ehemaligen 

Gartenflächen und der Fechthalle ist eine nutzungsbedingte Zunahme des Park-

betriebes im Bereich der neuen Parkflächen zu erwarten, die jedoch aufgrund der 

bereits vorhandenen großflächigen Parkplatznutzung keine wesentliche Änderung 

des Status quo darstellt.  

Es sind keine erheblichen Umweltauswirkung zu erwarten.  
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2.3.6 Schutzgut „Klima / Lufthygiene“ 

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich temporäre lufthygienische Belastungen 

infolge des Baubetriebes, die aufgrund ihres temporären Charakters als geringe 

negative Auswirkung eingestuft werden. 

Anlagebedingt sind - gegenüber den tatsächlichen Verhältnissen - zusätzliche 

Versiegelungen geplant; ein Teil der lokalklimatisch begrenzt wirksamen Gehölz-

bestände geht durch das Vorhaben verloren; diese werden gemäß Baumschutz-

satzung im Bereich der neu hergestellten Parkplätze ersetzt, so dass zukünftig 

wieder Gehölze mit einer abschattenden Funktion auf den Flächen vorhanden sein 

werden. Wesentliche Änderungen der lokalklimatischen Verhältnisse sind durch die 

Planung nicht zu erwarten. Die Verringerung der zulässigen Versiegelungsrate 

gegenüber dem alten Planungsrecht ist als positiver Effekt zu werten.  

Durch den zu erwartenden zusätzlichen Verkehr auf den neuen Parkplätzen erge-

ben sich nutzungsbedingt zusätzliche Schadstoffbelastungen für die angrenzende 

Wohnnutzung.  

Vor dem Hintergrund der bereits bestehenden großen Parkflächen sind jedoch keine 

wesentlichen Änderungen der derzeitigen Situation zu erwarten.  

Es ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut. 

2.3.7 Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ 

Der unter Denkmalschutz stehende „Wall und Graben“ liegt südlich außerhalb des 

Geltungsbereiches. Er ist durch das Vorhaben nicht betroffen.  

Auswirkungen auf sonstige Sachgüter ergeben sich nach derzeitigem Kenntnisstand 

nicht.   

Weder für Kultur- noch für Sachgüter ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen.   

2.3.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Betrachtet werden bei den Wechselwirkungen die funktionalen und strukturellen Be-

ziehungen zwischen den jeweiligen Schutzgütern sowie innerhalb von Schutzgütern. 

So können sich z. B. die Auswirkungen in ihrer Wirkung addieren oder u. U. auch zu 

einer Verminderung der Wirkungen führen.  

Da der Mensch nicht unmittelbar in das Wirkungsgefüge der Ökosysteme integriert 

ist, nimmt er als Schutzgut eine Sonderrolle ein. Wechselwirkungen, die durch den 

vielfältigen Einfluss des Menschen auf Natur und Landschaft verursacht werden, 

finden vor allem im Rahmen der Ermittlung von Vorbelastungen Berücksichtigung.  

Wechselwirkungen bestehen grundsätzlich zwischen den Schutzgütern „Boden“ und 

„Wasser“ durch Versiegelungen bzw. Teilversiegelungen (Bodenfunktionen / Grund-

wasserneubildung) und Schadstoffeintrag; diese sind aber aufgrund des geringen 

Ausmaßes zu vernachlässigen.  
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Spezielle Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, die zu einer veränderten 

Wertung der einzelnen Standortfaktoren führen, lassen sich im vorliegenden Fall 

nicht erkennen. 

2.4 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die Auswirkungen des Vorhabens werden hinsichtlich der Schwere und ihrer Erheb-

lichkeit überprüft. Kriterien für die Bestimmung der Erheblichkeit von Umweltauswir-

kungen sind dabei u. a. ihre Merkmale insbesondere in Bezug auf die Wahrschein-

lichkeit, Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit, den kumulativen und grenzüber-

schreitenden Charakter, die Risiken für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 

sowie den Umfang und die räumliche Ausdehnung der Auswirkungen. Die Wirkungen 

auf die Schutzgüter können sowohl positiv als auch negativ sein und werden 5-stufig 

bewertet:  

 + besonders positive Wirkungen (+) leicht positive Wirkungen 

o keine, vernachlässigbare oder neutrale Wirkungen (-)  leicht negative Wirkungen 

- besonders negative Wirkungen 

Die Einschätzung der Erheblichkeit erfolgt 2-stufig:  

X voraussichtlich erhebliche negative Umweltwirkungen zu erwarten 

O voraussichtlich keine erheblichen negativen Umweltwirkungen zu erwarten 
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Tab. 4: Zusammenfassende Bewe rtung der Umweltauswirkungen 

Schutzgüter, 
Funktionen 

Umweltauswirkungen Wir- 
kung 

Erhbl.-
keit 

Menschen  

Wohnfunktion / Gesundheit 

baubedingt 
temporäre Erhöhung von Lärm und Schadstoffbelastungen durch Baustellenverkehr  

(-) O 

anlagebedingt 
planungsrechtliche Sicherung des Wohngebietes, lokalklimatische Veränderungen  
(s. Klima/ Lufthygiene) 

(-) O 

nutzungsbedingt 
geringfügige Zunahme des Verkehrslärms durch Parkvorgänge aufgrund der 
Parkplatzerweiterung    

(-) O 

Erholungsfunktion 

Plangebiet erfüllt keine Erholungsfunktion o O 

Gesamtbewertung: keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten  O 

Boden 

baubedingt 
potenzieller Schadstoffeintrag in den Boden durch Baumaschinen, Vorbeugung durch 
regelmäßige und fachgerechte Wartung der Maschinen 

(-) O 

anlagebedingt 
Erhöhung der Versiegelungsrate im Vergleich zum aktuellen Zustand;  
Verringerung der Versiegelungsrate gegenüber dem alten Planungsrecht um etwa 
5.500 m2 

o O 

nutzungsbedingt 
Verhinderung des Schadstoffeintrags durch Versiegelung der Parkplatzflächen 

(+) O 

Gesamtbewertung: keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten  O 
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Tab. 4: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 

Schutzgüter, 
Funktionen 

Umweltauswirkungen Wir- 
kung 

Erhbl.-
keit 

Wasser 

baubedingt 
potenzieller Schadstoffeintrag in das Grundwasser durch Baumaschinen,  
baulicher Eingriff im Einflussbereich von extremen Hochwässern  

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
- Vorbeugung durch regelmäßige und fachgerechte Wartung der Maschinen; 
- hochwassersichere Lagerung von Maschinen und Baumaterial erforderlich 

(-) O 

anlagebedingt 
Verringerung der Grundwasserneubildungsrate durch Erhöhung der Versiegelungs-
rate (gegenüber dem aktuellen Zustand)3 

Minderungsmaßnahme 
Versickerung des unverschmutzten Oberflächenwassers durch neu installiertes 
Rigolensystem  

o O 

nutzungsbedingt 
keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten 

o O 

Gesamtbewertung: keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten  O 

Pflanzen/ Tiere/ biologische Vielfalt 

baubedingt 
optische und akustische Störeffekte durch Baustellenverkehr; keine erheblichen 
Auswirkungen des ubiquitären Artenspektrums zu erwarten; bereits im Vorfeld 
Verlust von Vegetation durch die Baufeldräumung im Bereich der Gartenbrachen, 
weitere Gehölzverluste im Bereich der Fechthalle im Zuge der Baufeldräumung,  

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen/ Maßnahmen des Artenschutzes 
- Einhaltung von entsprechenden Zeitfenstern zur Vermeidung von
 Auswirkungen auf planungsrelevante Arten,  
- ökologische Baubegleitung 

(-) O 

anlagebedingt 
Verlust von Vegetationsstrukturen und damit Verlust von Lebensraum für ubiquitäre 
und weitgehend störungsunempfindliche Arten, im Zuge dessen Verringerung der 
biologischen Vielfalt 
Ersatzmaßnahmen 
- Ersatz von verlorengegangenen, nach Baumschutzsatzung geschützten 
 Gehölzen innerhalb des Plangebietes  
Maßnahmen des Artenschutzes 
- Anbringung von Fledermauskästen und Eulenkasten 

(-) O 

nutzungsbedingt 
stärkere Frequentierung der Flächen durch Personen und Fahrzeuge, ubiquitäres 
Artenspektrum hat sich unter den bestehenden Störwirkungen entwickelt, so dass 
sich keine wesentlichen Änderungen der bestehenden Belastungen ergeben 

(-) O 

Gesamtbewertung: keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten; bei 
Berücksichtigung der Maßnahmen keine Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 
44 BNatSchG (LÖKPLAN 2014) 

 O 

                                                 

3 Im Vergleich der beiden Bebauungspläne zeigt sich eine Verringerung der Versiegelungsrate. 
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Tab. 4: Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen (Forts.) 

Schutzgüter, 
Funktionen 

Umweltauswirkungen Wir- 
kung 

Erhbl.-
keit 

Landschaft (Orts- / Landschaftsbild) 

baubedingt 
temporäre Belastungen des Ortsbildes durch Baustellenbetrieb 

(-) O 

anlagebedingt 
- städtebauliche Sicherung und teilweise Neuordnung des Plangebietes 
- Einbindung der Parkplatzflächen durch Festsetzung von Grünflächen 

(+) O 

nutzungsbedingt 
Zunahme des Parksuchverkehrs; keine wesentliche Änderung der bestehenden 
Belastungen  

o O 

Gesamtbewertung: keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten  O 

Klima/ Lufthygiene  

baubedingt 
zusätzliche und temporäre Schadstoffbelastungen durch Baustellenverkehr 

(-) O 

anlagebedingt 
Erhöhung der Versiegelungsrate gegenüber dem aktuellen Zustand, Verlust eines 
Teils der lokalklimatisch begrenzt wirksamen Gehölzbestände;  

Minderungsmaßnahmen 
Ersatz von Gehölzen gemäß Baumschutzsatzung,  

(-) O 

nutzungsbedingt 
keine wesentliche Änderung des Status quo 

o O 

Gesamtbewertung: keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten  O 

Kultur- und Sachgüter 

Kulturgüter: 

--- o O 

sonstige Sachgüter: 

--- o O 

Gesamtbewertung: Kultur- und Sachgüter sind durch die Planung nicht betroffen  O 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

3.1 Vermeidung und Verminderung 

Das Vorhaben führt zu baubedingten Beeinträchtigungen, die durch die nachfolgend 

formulierten, allgemeine Maßnahmen gemindert bzw. vermieden werden können: 

���� Verwendung schadstoffarmer Baumaschinen, 

���� fachgerechte und regelmäßige Wartung der eingesetzten Baumaschinen zur 

Vermeidung von Schadstoffeintrag in Boden und Grundwasser, 

���� Schutz und Abstand von zu erhaltenden Gehölzen gemäß den einschlägigen 

Regelwerken (DIN 18920, RAS LP4, ZTV-Baumpflege),  

���� Durchgrünung des Baugebietes zur Verbesserung der Lebensraumfunktion, der 

lokalklimatischen Verhältnisse, sowie zur Aufwertung des Landschafts- bzw. 

Ortsbildes 

���� getrennte sachgemäße Lagerung des Oberbodens zur weiteren Verwendung, 

Beachtung der Bearbeitungsgrenzen nach DIN 18915 beim Bodenabtrag, 

���� hochwasserfreie Lagerung von Baumaschinen und – materialien 

���� Aufgrund der Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 

18005 für Verkehrslärm werden für zukünftige Neu-, Um- und Erweiterungs-

bauten an der vorhandenen Bebauung im Plangebiet passive Schallschutz-

maßnahmen zur Sicherstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im 

Bebauungsplan festgesetzt. 

3.2 Artenschutzmaßnahmen 

Aufgrund des möglichen Vorkommens von planungsrelevanten Arten sind folgende 

Maßnahmen umzusetzen (s. dazu LÖKPLAN 2014): 

���� Ökologische Baubegleitung während der Abriss- und Fällarbeiten (bei bereits 

durchgeführten Teilrodungen erfolgt), 

���� Durchführung der Abrissarbeiten außerhalb der Brutzeit der Vögel und der Fort-

pflanzungszeit der Fledermäuse, im Zeitraum 31.10. bis 15.12. Je nach 

Witterung kann dieser Zeitraum in Abstimmung mit der Unteren 

Landschaftsbehörde verlegt und ggf. verlängert werden (maximal bis 28.02.) 

���� Durchführung der Fällarbeiten im Zeitraum 31.10. bis 15.12. Je nach Witterung 

kann dieser Zeitraum in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde 

verlegt und ggf. verlängert werden (maximal bis 28.02.)  

���� Anbringung von insgesamt 8 Fledermauskästen im näheren Umfeld in 

Abstimmung mit dem lokalen Fledermausschutz (ggf. Fledermausbetreuer des 

NABU im Kreis Wesel),  



Umweltbericht zum B-Plan Nr. 346 „Moerser Benden/ Repelener Straße“ 957-03/2014 

Ökoplan – Bredemann, Fehrmann, Hemmer und Kordges 28 

���� Anbringung eines neuen Eulenkastens im Umfeld in Abstimmung mit dem 

lokalen Naturschutz.  

3.3 Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Der Ermittlung des Kompensationsbedarfes liegen folgende Annahmen zugrunde: 

�ƒ�� Die Bilanzierung stellt das derzeit geltende Planungsrecht dem künftigen 

Planungsrecht gegenüber; die realen Verhältnisse - bis auf die Berück-

sichtigung der Baumschutzsatzung der Stadt Moers (s. u.) - werden nicht in die 

Bilanzierung eingestellt.  

�ƒ�� Hinsichtlich des Voreingriffszustandes wird die für den gültigen Bebauungsplan 

Nr. 46 und seine 2. Änderung anzuwendende Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) von 1977 berücksichtigt. Im Gegensatz zu der aktuell gültigen 

Fassung der BauNVO 1990, findet bei der BauNVO 1977 die Mitrechnungs-

vorschrift nach § 19 Abs. 4 BauNVO keine Anwendung, wodurch eine voll-

ständige Versiegelung der Grundstücksflächen möglich ist. Vereinfachend wird 

von einer 100 %-igen Versiegelung ausgegangen.  

�ƒ�� Hinsichtlich des Nacheingriffszustandes bzw. der geplanten Festsetzungen wird 

die aktuelle Baunutzungsverordnung (BauNVO) zugrunde gelegt; gemäß § 19 

Abs. 4 BauNVO ist eine 50-prozentige Überschreitung der festgesetzten GRZ 

möglich, höchstens jedoch eine GRZ von 0,8;4. 

�ƒ�� Die innerhalb des Plangebietes gefällten bzw. zu fällenden Gehölze werden 

gemäß Baumschutzsatzung der Stadt Moers (2008) innerhalb des Plangebietes 

und in seinem Umfeld ersetzt. Die Anpflanzung der Ersatzgehölze erfolgt 

größtenteils im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie innerhalb der 

zukünftigen Parkplatzflächen. 

�ƒ�� Die Codierung und Bewertung richtet sich nach der „Numerischen Bewertung 

von Biotoptypen für die Bauleitplanung“ (LANUV 2008). 

                                                 

4 Dementsprechend ist für das Allgemeine Wohngebiet eine 60%e und für das Mischgebiet 

eine 80%e Versiegelungsrate möglich. 
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Tab. 5: Gegenüberstellung Vor-/ Nacheingriffszustand 

   Voreingriffszustand  Nacheingriffszustand  

Biotoptyp Code BW F (m²) WP(BwxF) F (m²) WP (BwxF) 

Allgemeines Wohngebiet    (9.895)  (10.135)  

 Anteil versiegelt 1.1 0 9.895 0 6.081 0 

 Anteil Ziergarten 4.4 3 --- 0 4.054 12.162 

Fläche für Gemeinbedarf 
Zweckbestimmung 
Verwaltung  

  (7.285)    

 Anteil versiegelt 1.1 0 7.285 0 --- --- 

 Anteil Grünfläche 2.2 2 --- --- --- --- 

Mischgebiet  
(GRZ 0,6 +50%)     (7.285)  

 Anteil versiegelt 1.1 0 --- --- 5.828 0 

 Anteil Grünfläche 2.2 2 --- --- 1.457 2.914 

Fläche für Gemeinbedarf 
Zweckbestimmung 
Kulturzentrum  

  (13.275)    

 Anteil versiegelt 1.1 0 13.275 0 --- --- 

Flächen für Stellplätze 1.1 0 7.420 0 --- --- 

Verkehrsfläche 1.1 0 13.605 0 13.605 0 

Verkehrsflächen 
besonderer 
Zweckbestimmung,  
“Öffentliche Parkfläche“ 

1.1 0 --- --- 13.740 0 

Verkehrsflächen 
besonderer 
Zweckbestimmung,  
“Parkfläche“ 

1.1 0 --- --- 3.495 0 

Verkehrsflächen 
besonderer 
Zweckbestimmung,  
“Anliegerweg“ 

1.1 0 --- --- 295 0 

Öffentliche Grünfläche 2.2/2.3 3 --- --- 2.925 8.775 

Summe    51.480 0 51.480 23.851 

Differenz       +23.851 

Erläuterungen 

BW Biotopwert 

F Fläche 

WP Wertpunkte 
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4 Sonstige Angaben 

4.1 Darstellung anderweitig geprüfter Lösungsmöglichkei ten 

Es stehen innenstadtnah keine alternativen Flächen zur Parkraumschaffung zur 
Verfügung.  

4.2 Beschreibung der verwendeten Verfahren und eventuel ler 
Probleme bei Erstellung der Angaben 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Daten für die Erstellung des 

Umweltberichtes ergaben sich nicht. 

4.3 Geplante Maßnahmen des Monitorings 

Der § 4c des Baugesetzbuches trifft Regelungen zum sogenannten Monitoring. 
Demnach überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Die Überwachung dient 
insbesondere dazu, unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen, z. B. aufgrund 
von Prognoseunsicherheiten, frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 
geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Bei dem Monitoring handelt es sich 
nicht um eine Vollzugskontrolle der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen.  

Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild lassen sich auf-
grund der Bestandssituation im Plangebiet und der geplanten (Bau-)Maßnahmen 
mit hoher Sicherheit prognostizieren. 

Die Stadt Moers stellt sicher, dass im Zuge der baulichen Realisierung die Fest-
setzungen des B-Plans sowie die o. g. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung 
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen entsprechend umgesetzt und die 
Grünflächen dauerhaft unterhalten werden. 

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um bereits erprobte Vorgehensweisen, so 
dass ihre Wirksamkeit als erwiesen angesehen werden kann.  

Sofern sich nach Inkrafttreten des Bauleitplanes Erkenntnisse über erhebliche Um-

weltauswirkungen ergeben, deren Überwachung externen Behörden obliegt, sind 

diese Behörden gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Stadt entsprechend zu 

unterrichten. 
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5 Zusammenfassung  

Die Stadt Moers plant die Erweiterung eines bestehenden Großparkplatzes an der 

Mühlenstraße, um für den Innenstadtbereich ein entsprechendes Parkplatzangebot 

vorhalten zu können. Derzeit findet auf Teilen der vorgesehenen Erweiterungs-

flächen bereits eine provisorische Parkplatznutzung statt; ein endgültiger Ausbau 

steht jedoch im Widerspruch zum bestehenden Planungsrecht (B-Plan Nr. 46). Die 

Stadt Moers plant daher die Aufstellung des B-Planes Nr. 346 „Moerser Benden/ 

Repelener Straße“, um die Parkplatzerweiterung planungsrechtlich zu sichern. 

Für keines der Schutzgüter sind vorhabenbedingt erhebliche Umweltauswirkungen 

zu erwarten.  

Die Eingriffsbilanzierung zeigt einen Überschuss von 23.851 Wertpunkten, der im 

wesentlichen auf die verringerte Versiegelungsrate infolge der neuen Festsetzungen 

zurück geführt werden kann.  

Gehölze, die gemäß Baumschutzsatzung geschützt sind und vorhabenbedingt 

gefällt werden müssen, werden größtenteils im Bereich der geplanten öffentlichen 

Grünfläche sowie innerhalb der zukünftigen Parkplatzflächen ersetzt.  
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